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LANDESAUSSCHREIBUNG SACHSEN-ANHALT 
 

Schuljahr 2025/2026 

Triathlon 
 

      
 
Veranstalter:   Ministerium für Bildung Sachsen-Anhalt/ 
    Landesschulamt Sachsen-Anhalt 
 

Ausrichter:   Triathlon-Verband Sachsen-Anhalt e.V. 
    SV Halle Triathlon 
 

Fachliche und   Rene Gose 
organisatorische Leitung: Tel.: 0160/98492508, E-Mail: info@tvsa-online.de  
 

Teilnehmer: Schüler der Sekundarschulen/Gesamtschulen/Gymnasien 
 

Wettkampfklassen:  Standardprogramm: 
 

 U16 Jungen und Mädchen   2011 – 2014 
 

Mannschaftsstärke: Eine Mannschaft besteht aus 4 Mädchen und 4 Jungen 
 einer Schule. 
 

Termin:   Donnerstag, den 11.06.2026 
 

Meldetermin: Meldung der Mannschaftsanzahl erfolgt digital bis zum 
29.08.2025 auf https://bit.ly/3SFofV1  

 

Mannschaftsmeldebogen: bis 20.05.2026 per E-Mail an:  info@tvsa-online.de und 
carsten.straube@sachsen-anhalt.de 
Das Original ist am Wettkampftag bei der Wettkampfleitung 
abzugeben. 

 

Wettkampfort:  Robert-Koch Schwimmhalle, Robert-Koch Straße 31a, 06110  
Halle 

    Anlage Leichtathletikstadion Robert-Koch-Straße 
 

Ablauf: Anreise: bis 10.00 Uhr 
 Beratung mit den Mannschaftsleitern: 10.15 Uhr 
 Einschwimmen: 10.25 - 10.55 Uhr 
 Eröffnung/Wettkampfbeginn: 11.00 Uhr 
 Wettkampfende:        ca. 14.00 Uhr 
 

Schiedsgericht:  Das Kampfgericht wird am Wettkampftag bestimmt. 
Der Schiedsrichter entscheidet über alle Einsprüche im Rahmen 
des Wettkampfes abschließend. Eine Berufung gegen die 
Entscheidung des Schiedsrichters ist am Wettkampftag nicht 
möglich. 

 

Schiedsrichter: Triathlon-Verband Sachsen-Anhalt 
 

Medizinische Betreuung: Organisation durch den Veranstalter 
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Siegerehrung:  Medaillen/Urkunden/Pokal für die Siegermannschaft 
Die Siegermannschaft qualifiziert sich für das Bundesfinale in 
Berlin. 
 

Die sportart- und wettkampfspezifischen Mannschaftsmeldebögen sind im Internet unter: 
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/, Menüpunkt „Themen“ – Außerunterrichtlicher 
Schulsport zu finden! 
 

Mit der Anmeldung zur o. g. Veranstaltung erklärt/erklären der/die Unterzeichner*in sein/ihr 
Einverständnis, dass die im Meldebogen / in der Meldeliste gemachten Anmeldedaten unter 
Beachtung der Datenschutzbestimmungen für Zwecke der betreffenden Veranstaltung 
elektronisch gespeichert und den Mitarbeitern der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. 
Ferner willigen die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter in die Veröffentlichung ihrer 
Bildnisse ein. 
 

Änderungen der Ausschreibung bleiben vorbehalten und werden nach Redaktionsschluss 
ausschließlich im Internet unter der vorgenannten Internetadresse unter „Aktuelles“ bekannt 
gegeben. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Wettkampftag über mögliche 
Änderungen. 
 

Allgemeine Bestimmungen/Hinweise 
 

Sportart: Triathlon ist ein Ausdauerwettkampf in der Kombination von Schwimmen, 
Radfahren und Laufen ohne Pause zwischen den einzelnen Disziplinen.  

 

Start:  Startberechtigt sind 2 Schulen pro Region, insgesamt maximal 8 Schulen.  
Für die Vergabe der 2 Plätze ist die Reihenfolge des Eingangs der vollständigen 
Meldeunterlagen beim Veranstalter entscheidend. 
Sollten aus einer Region weniger als 2 Schulen teilnehmen, dann können die 
freien Plätze an Schulen aus anderen Regionen vergeben werden. Für die 
Position auf der Warteliste ist ebenfalls der Zeitpunkt der vollständigen 
Meldeunterlagen entscheidend. Sollten zwei Schulen am gleichen Tag melden 
entscheidet das Los.  

 

Wertung: Pro Schule sind 4 Mädchen und 4 Jungen der Jg. 2011 bis 2014 startberechtigt. 
Es gibt eine Schulwertung – dazu werden die Zeiten der drei besten Mädchen 
und Jungen zu einem Gesamtergebnis addiert; die Schule mit der geringsten 
Gesamtzeit ist Sieger des Wettbewerbs und qualifiziert sich für das Bundesfinale 
im September. 

 

Ablauf:   Der Wettkampf besteht aus zwei Teilen: 
 

• Teil 1, das Schwimmen, erfolgt im Hallenbad auf einer 50m Bahn mit 
Massenstart, Neoprenanzüge sind nicht erlaubt! (150 m, beliebige 
Schwimmart) 

 

• Teil 2 des Wettkampfs beginnt vor der Wechselzone. Dort sind die Schuhe 
anzuziehen und der Radhelm wird aufgesetzt. Die Jungen müssen entweder mit 
einem Triathlonanzug starten oder ein Oberteil (T-Shirt) anziehen, an dem die 
Startnummer befestigt sein kann. Diese kann auch an einem separaten 
Gummiband befestigt werden. 
Das Rad wird aus der Wechselzone geschoben. Die Radstrecke ist vollständig 
gesperrt; es werden 5 Runden a 300 m gefahren. 
Nachdem das Rad wieder in der Wechselzone abgestellt wurde, geht es auf die 
abschließende Laufstrecke (800 m); für die Zeitnahme muss die Startnummer 
beim Zieleinlauf vorne sein. 
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Räder:  Räder sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt!  
 

Das Radfahren wird im Sinne der Chancengleichheit ausschließlich auf 
handelsüblichen Mountain-Bikes durchgeführt. Die Reifengröße dieser Räder 
beträgt 26 Zoll und die Reifenstärke mindestens 1,5 Zoll. Rennräder bzw. Räder 
mit Rennradreifen sowie Klickpedale sind nicht erlaubt!  
Beim Einchecken der Räder in die Wechselzone erfolgt eine Kontrolle der Räder 
(vor allem der Bremsen) und Radhelme auf ihre Funktionsfähigkeit.  
Sollte das Rad oder der Radhelm nicht funktionstüchtig sein, besteht keine 
Startmöglichkeit!  

 

Radhelm:  Es besteht für jeden Teilnehmer absolute Helmpflicht beim Radfahren!!!  
 

Transport:  Die Schule organisiert den Transport der Schüler und Räder selbständig, die 
Kooperation mit einem Triathlon-Verein wird angestrebt und ggfs. über den 
Triathlon-Verband Sachsen-Anhalt vermittelt. 

 

Sanktionen:  Jegliches Fehlverhalten bzw. jeder Verstoß gegen die DTU Sportordnung wird 
geahndet. Windschattenfahren wird mit einer 15-sekündigen Zeitstrafe 
sanktioniert, sonstige Vergehen mit 5-sekündiger Zeitstrafe. Schwerwiegende 
Verstöße können darüber hinaus mit einer Disqualifizierung geahndet werden. 
Die Strafe wird, soweit möglich, dem/der Athleten/in im Wettkampf angezeigt. In 
jedem Fall wird die Strafe auf der Ergebnisliste erkenntlich gemacht. Es kann 
Einspruch gegen die Strafe erhoben werden; in diesem Fall tagt das 
Schiedsgericht und verkündet seine Entscheidung. 

 


